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Allgemeine Grundsätze für die Abzüge von den Einnahmen aus den 
Rechten und von den Erträgen aus der Anlage von Einnahmen aus 
den Rechten, einschließl. der Abzüge für soziale und kulturelle 
Einrichtungen. 
(§ 14 Abs 2 Z 3 VerwGesG, dritter und vierter Fall) 

Bei der Bildung der Abzüge von den Einnahmen aus den Rechten ist insbesondere auf die erforderliche 
Dotierung der sozialen, kulturellen und Bildungszwecken dienenden Einrichtungen (§ 33 Abs 2 VerwGesG 
2016 und darüber hinausgehend nach Maßgabe von bedarfs- und zielorientierten Beschlüssen des 
Aufsichtsrates) Bedacht zu nehmen (siehe dazu § 14 (2) des Gesellschaftsvertrags). Die übrigen Abzüge 
sollen die Kosten für die Wahrnehmung von Urheberrechten decken. 

 

 


